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1. 
Neuwahlen des Senatsvorsitzes 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Rudolf O. BRATSCHKO, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz gemäß dem Satzungsteil „Wahlordnung – Hauptstück I“, veröffentlicht im 
MTBl vom 06.07.2005, 23. Stk, RN 87, in seiner Sitzung am 03.10.2005 nachfolgende Personen in den Vor-
sitz des Senats gewählt hat: 
 
Vorsitzender:  Univ.-Prof.Dr. Rudolf O. BRATSCHKO 
1. Stellvertreterin: Ass.-Prof.Dr. Brigitte SANTNER 
2. Stellvertreter:  Univ.-Prof.Dr. Anton SADJAK 
 
Schriftführer:  Stefan SCHALLER 
Schriftführer-Stv.: Ass.-Prof.Dr. Axel HABERLIK 
 
 

Univ.-Prof.DDr. Gerhard Franz WALTER 
Rektor 
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7. 
Postgradualer Universitätslehrgang für Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst („Physi-
katskurs“) 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof.Dr. Rudolf O. BRATSCHKO, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 Universitätsgesetz 2002 i.d.g.F in seiner Sitzung am 
03.10.2005 auf Vorschlag der Studienkommission vom 27.09.2005. nachfolgenden Studienplan beschlossen 
hat: 
 

 
Postgradualer Universitätslehrgang für Ärztinnen 

und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst  
 
 

(„Physikatskurs“)  
gemäß § 56 Universitätgesetz (UG) 2002 BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.g.F  

 
 

Statuten  
 

 
§ 1 Einrichtung und Zielsetzung  

Gemäß § 56 UG 2002 wird der postgraduale Universitätslehrgang für Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen 
Sanitätsdienst („Physikatskurs“) von der Medizinischen Universität Graz eingerichtet. Das Ziel des Universi-
tätslehrganges ist die Ausbildung von qualifizierten Ärztinnen und Ärzten für die Tätigkeit im öffentlichen 
Gesundheitsdienst. Der Universitätslehrgang soll der Ärztin/dem Arzt die notwendigen Kenntnisse und Er-
fahrungen vermitteln, welche zur fachgerechten Wahrnehmung der zunehmend spezieller werdenden An-
forderungen der Ärztin/des Arztes in Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitswesens notwendig sind. 
Besonderer Wert wird auf die Entwicklung der Fähigkeiten zu selbständigem, eigeninitiativem, kompetentem 
und kooperativem Handeln gelegt, um die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer zu befähi-
gen, die im öffentlichen Sanitätsdienst geforderten Tätigkeiten auf der Basis neuer Entwicklungen in der 
Medizin und auf hohem fachlichen Niveau, sowie durch Kenntnis der einschlägigen Rechtsvorschriften 
durchzuführen. Das umfassende Qualifikationsniveau soll dazu beitragen, der steigenden Nachfrage und den 
strukturellen Veränderungen im Angebot und im Dienstleistungsbereich der Ärztin/ des Arztes im öffentli-
chen Gesundheitsdienst zu entsprechen und als Folge auch die Leistungsfähigkeit der betroffenen Einrich-
tungen des öffentlichen Gesundheitswesens zu verbessern.  
 

§ 2 Dauer und Gliederung  

Der Lehrgang dauert vier Semester und umfasst insgesamt 1060 Unterrichtseinheiten (UE). Das entspricht 
einem Gesamtausmaß von 70,66 Semesterstunden bzw. 90 ECTS Credits. Die Anfertigung einer umfassen-
den schriftlichen Arbeit („Master-Thesis“) ist inkludiert. Studienjahr und Semestereinteilung basieren auf den 
Bestimmungen des UG 2002.  
 

§ 3 Voraussetzungen für die Zulassung  

Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrganges können Absolventinnen und Absolventen der Studien-
richtung Humanmedizin zugelassen werden. Über die Zulassung entscheidet die wissenschaftliche Lehr-
gangsleitung im Einvernehmen mit einer Vertreterin/einem Vertreter der Landessanitätsdirektion Steiermark. 
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§ 4 Curriculum  

Das Curriculum gliedert sich in folgende Pflichtfachbereiche im Gesamtumfang von 70,66 Semesterstunden 
(davon 10,66 Semesterstunden Praktika)  

1. Einführungsseminar  - Öffentlicher Gesundheitsdienst     
2. Gesundheitsförderung, Prävention, Public Health  
3. Medizinische Fachkenntnisse  
4. Medizinische Untersuchungen  
5. Sachverständigentätigkeit in Genehmigungsverfahren  
6. Sanitäre Aufsicht und Überwachung   
7. Übungsseminar – Erstellen von Gutachten  
8. Seminar – Kommunikation und Führungsverhalten   
9. Praktika  
(Detaillierte Fächerverteilung im Anhang)  
 

§ 5 Prüfungsordnung  

Die Feststellung des Studienerfolgs erfolgt durch:  
• Lehrveranstaltungsprüfungen, die von der Leiterin/ vom Leiter der Lehrveranstaltung abgehalten 

werden,   
• die Begutachtung der Master – Thesis, sowie  
• eine kommissionelle Abschlussprüfung am Ende des 4. Semesters.  

 
Die Feststellung des Studienerfolgs bei Vorlesungen kann, nach jeweiligem didaktischen Erfordernis, in Form 
von schriftlichen Prüfungen (Klausuren) und/oder in Form von mündlichen Prüfungen, die nach Beendigung 
der Vorlesung abzuhalten sind, erfolgen. Die Leistungsbeurteilung erfolgt nach den Bestimmungen des  UG 
2002 (fünfteilige Notenskala).  

Mit Ausnahme von Vorlesungen haben die Lehrveranstaltungen immanenten Prüfungscharakter.  
Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter erfolgt die Beurteilung nicht auf Grund eines 
einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung, sondern auf Grund von regelmäßigen schriftlichen 
oder mündlichen Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die aktive Mitarbeit der Studierenden ist 
somit ein Beurteilungskriterium. Die positive Beurteilung hat "mit Erfolg teilgenommen", die negative Beur-
teilung "ohne Erfolg teilgenommen" zu lauten. Die entsprechenden Beurteilungen stellt die/der Lehrbeauf-
tragte der jeweiligen Lehrveranstaltung aus. 

Prüfungen, die an postsekundären Bildungseinrichtungen erfolgreich absolviert wurden, können auf die ent-
sprechenden Prüfungen des Lehrganges, so ferne sie nach Inhalt, Umfang und Art der Leistungsfeststellung 
gleichwertig sind, von der wissenschaftlichen Leitung im Sinne des UG 2002 anerkannt werden.  

Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte Prüfungen dreimal zu wiederholen. Die dritte Wiederho-
lung einer Prüfung ist kommissionell abzuhalten.   
 

§ 6 Master-Thesis/ Abschluss  

Der Lehrgang ist durch Abfassen einer umfassenden schriftlichen Arbeit („Master-Thesis“) und einer kom-
missionellen Abschlussprüfung abzuschließen. Dabei sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nachweisen, 
dass sie in der Lage sind, die verschiedenen Anforderungen des Lehrganges (theoretische Reflexion, prakti-
sche Handlungskompetenz) zu erfüllen. 

Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung ist der positive Abschluss aller Lehrveranstaltungsprü-
fungen aus den angeführten Fachbereichen.  

Das Thema der Master - Thesis (75 - 100 Seiten)  kann von den Studierenden vorgeschlagen werden oder ist 
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aus einer Liste von Themen zu wählen, welche von den Lehrveranstaltungsleiterinnen und Lehrveranstal-
tungsleitern des jeweiligen Fachgebietes in Absprache mit den Studierenden erstellt und von der wissen-
schaftlichen Lehrgangsleitung approbiert wird.  
 
Die Begutachtung der Master - Thesis erfolgt durch Mitglieder des Lehrkörpers und zwar jeweils aus jenem 
Fachbereich, dem das Thema der Master - Thesis zuzuordnen ist.  

Die kommissionelle Prüfung ist eine mündliche Prüfung, sie besteht aus Fragen zur Master - Thesis und zu 
einem damit verbundenen lehrgangsrelevanten Thema bzw. einem praxisorientierten Fall. 

Die Prüfungskommission beurteilt die Master - Thesis, führt die Prüfung durch und spricht einstimmig die 
Gesamtbeurteilung aus. Sie besteht aus der jeweiligen Begutachterin/dem jeweiligen Begutachter der Master 
– Thesis (im Falle der dritten Wiederholung einer Lehrveranstaltungsprüfung, von der jeweiligen Lehrveran-
staltungsleiterin/vom jeweiligen Lehrveranstaltungsleiter) sowie der wissenschaftlichen Leitung des Lehrgan-
ges oder einer von dieser bestellten Vertretung. Den Vorsitz bei der kommissionellen Abschlussprüfung führt 
die wissenschaftliche Leiterin/der wissenschaftliche Leiter des Lehrganges, oder eine von ihr oder ihm bestell-
te Vertretung. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die den Lehrgang mit Erfolg abschließen, wird ein Gesamtzeugnis ausge-
folgt, in dem die gewichtete Gesamtnote jedes Fachbereiches, das Thema der Master -Thesis und die Beur-
teilung der mündlichen Abschlussprüfung  angeführt sind. 

Den Absolventinnen und Absolventen ist nach positiver Absolvierung sämtlicher Prüfungen der akademische 
Grad „Master of Advanced Studies (MAS)“ mit dem Zusatz „(Öffentlicher Gesundheitsdienst)“ zu verleihen.  
 

§ 7 Leitung  

Die wissenschaftliche Leiterin bzw. der wissenschaftliche Leiter und seine Stellvertreterin bzw. sein Stellver-
treter werden von der Rektorin/vom Rektor der Medizinischen Universität Graz, jeweils für zwei Jahre be-
stellt. Wiederbestellungen sind zulässig.  
 

§ 8 Leitungsgremium  

Das Leitungsgremium setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, und zwar der wissenschaftlichen Lehr-
gangsleiterin bzw. dem wissenschaftlichen Lehrgangsleiter, der pädagogischen Lehrgangsleiterin/dem päda-
gogischen Lehrgangsleiter, der Landessanitätsdirektorin/dem Landessanitätsdirektor, sowie zwei Vortragen-
den mit Lehrbefugnis. Das Leitungsgremium tritt mindestens einmal im Semester zusammen. 

Das Leitungsgremium hat folgende Aufgaben:  
 • Vertretung des Lehrganges nach außen  
 • Entwicklung eines spezifischen Profils des Lehrganges  
 • Auswahl des Lehrpersonals  
 • Kontakt zu den Lehrenden und Studierenden  
 • Festlegung von Evaluierungskriterien und Durchführung der Evaluierung  
 • Revision des Aufbaus des Lehrganges und des Lehrangebots  
 • Abfassen eines jährlichen Rechnungsabschlusses  
 
 
§ 9 Kooperation  

Der Lehrgang wird gemäß § 56 UG 2002 zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung in Zu-
sammenarbeit mit der Landessanitätsdirektion Steiermark durchgeführt. Die Rechte und Pflichten der Koope-
rationspartner werden in einem Kooperationsvertrag geregelt.  
 



__________________________________________________________________________________________ 
Druck und Verlag der Medizinischen Universität Graz 
 

- 9 -

§ 10 Veranstaltungsort  

Die Lehrveranstaltungen finden in geeigneten Unterrichtsräumen des Amtes der Steiermärkischen Landesre-
gierung (z. B. Landessanitätsdirektion, Bildungshaus Schloss St. Martin, Retzhof) oder in angemieteten Räu-
men im Bildungshaus Maria Trost statt. Die Unterrichtsräume sind mit der entsprechenden Infrastruktur (Flip 
chart, Overheadprojektor, EDV Ausstattung, Laptop, Beamer etc.) ausgestattet.   
 

§ 11 Lehrgangsgebühren  

Die Finanzierung des Lehrganges erfolgt kostendeckend durch die von den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern zu entrichtenden Lehrgangsgebühren. Diese werden im jeweils geltenden Finanzierungsplan geregelt. 
Die Leitung hat darüber hinaus nach Möglichkeit weitere finanzielle Mittel zu akquirieren.  
 

§ 12 Rechnungsabschluss  

Das Leitungsgremium legt dem Rektorat jährlich einen Rechnungsabschluss vor. Die Kontrolle wird durch die 
Abteilung Controlling der Medizinischen Universität Graz durchgeführt. Durch die Genehmigung des Rech-
nungsabschlusses werden alle Organe des Lehrganges entlastet. Eventuell erwirtschaftete Überschüsse sind 
als Rücklage für die Durchführung eines weiteren Lehrganges für Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Ge-
sundheitsdienst zu verwenden bzw. bilden die Rücklage für andere Kooperationsprojekte der Medizinischen 
Universität und der Landessanitätsdirektion.  
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LEHRVERANSTALTUNGSTYPEN  

 
VORLESUNGEN(VO)  
Vorlesungen dienen der einführenden oder vertiefenden Darstellung allgemeiner oder spezieller Themenbe-
reiche. Der Leistungsnachweis ist in mündlicher und/oder schriftlicher Form (Klausur) zu erbringen. 

SEMINARE(SE)  
Seminare dienen der vertieften wissenschaftlichen Auseinandersetzung der Studierenden mit konkreten Fra-
gestellungen des Faches.  
 
ÜBUNGEN(UE)   
dienen der wissenschaftlich fundierten Vermittlung von Fertigkeiten z.B. Gutachtenerstellung) und/oder 
der Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden. 

PRAKTIKA(PR)  
sollen die Berufsvorbildung oder die wissenschaftliche Ausbildung auf sinnvolle Weise ergänzen.  

EXKURSIONEN(EX) 
dienen der in den Studienplänen vorgeschriebenen, innerhalb der Universität nicht möglichen, Veranschauli-
chung vor Ort von authentischen Gegenständen und Anlässen.  
 

Univ.-Prof.DDr. Gerhard Franz WALTER 
Rektor 

 


